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§ 245 BVergG 2018 Verkürzte
Angebotsfrist im beschleunigten

offenen Verfahren nach
regelmäßiger nichtverbindlicher

Bekanntmachung
 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

§ 245.

Sofern der Sektorenauftraggeber mindestens 35 Tage, höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der Absendung

einer Bekanntmachung gemäß § 224 eine regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung gemäß den §§ 226 Abs. 1

und 230 Abs. 1 bekannt gemacht hat und diese regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung alle Angaben

enthalten hat, die zum Zeitpunkt der Verö5entlichung der regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

vorlagen, kann der Sektorenauftraggeber die Angebotsfrist im offenen Verfahren auf 15 Tage verkürzen.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999
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